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Nach der Wahl
Rückkehr zur Sachpolitik 
oder weiter nur wohlklingende 
Versprechen?

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender 
Haus & Grund Brandenburg

Der Wahlkampf ist vorbei – und jetzt? Um Stimmen zu bekom-
men, haben die Parteien viele Versprechen gemacht, und jetzt 
ist es an ihnen, zu zeigen, ob sie dies umsetzen. 
Wer zu viel versprochen hat, um gewählt zu werden, hat jetzt 
ein Problem. Denn jetzt muss er liefern, wenn er mit diesen 
Versprechen die Wahl gewonnen hat. Wer das nicht kann 
oder Dinge versprochen hat, die gut klingen, aber nichts 
taugen, steigert am Ende nur die Politikverdrossenheit. Es ist 
zu befürchten, dass viele, die sich auf solche wohlklingenden 
Versprechen verlassen haben, sich enttäuscht von denen ab-
wenden, die mit diesen Versprechen letztendlich keine Lösung 
der Probleme erreichen.
Preisregulierungen wie Mietendeckel, Mietpreisbremse oder 
Kappungsgrenze mögen zwar für den einen oder anderen gut 
klingen, versprechen sie doch, die steigenden Mieten zu be-
grenzen. Ob sie letztendlich helfen, ist jedoch fraglich, denn sie 
ändern nichts am grundsätzlichen Problem, dass Wohnungen 
in einigen Regionen knapper sind. 
Der Neubau von Wohnungen wird mit Preisregulierungen 
nicht befördert, sondern wahrscheinlich verhindert. Die ho-
hen Mieten für Neubauten lassen sich damit ohnehin nicht 
regulieren, denn diese Instrumente bremsen keine Bau- oder 
Grundstückspreise. Vielleicht werden uns zukünftig ja auch 
noch Preisdeckel oder Bremsen für Bau- und Grundstücks-
preise vorgeschlagen. Irgendwie kommt einem das in den 
neuen Bundesländern dann doch bekannt vor. Vor mehr als 
30 Jahren ist man dort mit einem regulierten Wohnungsmarkt 
gescheitert. Es gab zu wenige Wohnungen und zudem einen 
Sanierungsstau. Warum es heute mit solchen Instrumenten 
besser als vor 30 Jahren funktionieren soll, erklärt niemand. 
Das liegt wohl auch daran, dass niemand das erklären kann.
Preisregulierungen bei den Kaltmieten werden jedenfalls nicht 
die Herstellungskosten von Wohnraum verringern. Weil dann 
mit den Mieten nicht einmal die Kosten eingespielt werden 
können, werden private Anbieter ihr Geld sicherlich lieber 
anderweitig und nicht mehr im Wohnungsbau anlegen. Wer 
sein Geld auf dem Aktienmarkt anlegt, wird schließlich auch 
nicht gleich verurteilt, weil er eine Verzinsung des Kapitals er-
wartet. Nur wer soll dann die fehlenden Wohnungen bauen?
Die von der Landesregierung für den sozialen Wohnungsbau 
ausgewiesenen Haushaltsmittel reichen bei Weitem nicht aus, 
damit könnte man nur einen kleinen Bruchteil der benötigten 
Wohnungen in Brandenburg bauen. Und das wären auch nur 
belegungsgebundene Wohnungen, die nicht von jedermann 
bezogen werden können. Die von vielen Politikern so sehr ge-
priesenen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und die 
Genossenschaften können die Nachfrage nach Wohnraum nicht 
allein stemmen. Die Lösung kann daher nur darin liegen, dass 
man endlich den Beitrag der privaten Vermieter für die Gesell-
schaft anerkennt und fördert. Schließlich hat das Statistische 
Bundesamt auch belegt, dass die privaten Kleinvermieter nicht 
nur mit ca. zwei Dritteln den größten Teil der Mietwohnungen 
stellen, sondern auch die günstigsten Mieten haben.
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Die Fakten
Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verfl echtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog von mehr als 60 typischen Fall-
beispielen rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 114 Seiten.

Niedriger Preis
Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.
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